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Einleitung: Wofür steht EU:ropa? 

Vergesellschaftungsprozesse in EU:ropa über Zeitdiagnosen hinausgehend theoretisch zu fassen, stellt 

eine besondere Herausforderung der Gesellschaftswissenschaften dar. Um ihr zu begegnen, schlägt 

dieser Beitrag einen staatstheoretischen Zugang vor, in dem Polarisierungen, konfligierende Leitbilder 

und letztlich Widersprüchlichkeiten zentral Berücksichtigung finden. Der Fokus in diesem Beitrag liegt 

dabei auf der Europäischen Union (EU), die als eine spezifische Form von Staatlichkeit und im Anschluss 

an Nicos Poulantzas (2002) als ein soziales Verhältnis betrachtet wird. Gesellschaftliche Polarisierungs-, 

Konflikt- oder Spannungslinien, die EU:ropa an vielen Stellen prägen, stellen in einem solchen Verständ-

nis ein konstitutives Merkmal dar. Sie verweisen letztlich auf gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, die 

sich multiskalar im politischen und zivilgesellschaftlichen Raum zwischen der mitgliedstaatlichen und 

der europäischen Ebene in einer spezifischen Staatlichkeitskonfiguration der EU verdichten (Buckel et 

al. 2014). Angereichert um Pierre Bourdieus (2017) staats- und feldtheoretische Überlegungen wird die 

Staatlichkeitsgenese der EU in diesem Beitrag als ein fortschreitender Akkumulations- und Konzentrati-

onsprozess symbolischer Machtressourcen konzipiert, der im Sinne aktueller Konfliktlinien gesellschaftlich 

umkämpft ist, zugleich aber im Zuge symbolischer Verdichtungen zum Aufbau eines symbolischen EU-

Gewaltmonopols beiträgt. Bevor nachfolgend dieser, sich an der Schnittstelle von politikwissenschaftli-

cher und soziologischer Theorieentwicklung verortender, staatstheoretische Zugang zu Vergesellschaf-

tungsprozessen in EU:ropa eingehender bestimmt wird, soll zunächst kurz der staatstheoretische Zu-

griff auf die EU begründet werden. Anhand der Euro-Krise, einer der zentralen Integrationskrisen der 

letzten 15 Jahre und Ausgangspunkt eines konfliktären Akkumulationsprozesses, werden anschließend 

die theoretischen Überlegungen fundiert. 



JOH AN N ES  GERK EN  

2 

Die EU als Anwendungsfall zur Entwicklung einer Staatlichkeitstheorie 

Ausgehend vom tradierten und bis heute wirkmächtigen Staatsverständnis des 19. und 20. Jahrhun-

derts, das sich wesentlich auf Max Webers Kernkriterium des physischen Gewaltmonopols und Georg 

Jellineks Drei-Elemente-Lehre (Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt) stützt, evoziert eine staatstheore-

tische Perspektive auf die EU zunächst häufig eine Abwehrreaktion. Zugleich aber können die klassi-

schen Staatsdefinitionen die sich seit Jahrzehnten vollziehende Ausdifferenzierung staatlicher Herr-

schaft jenseits des Nationalstaates nicht erfassen. Gunnar Folke Schuppert (u.a. 2019) schlägt unter an-

derem deshalb eine begriffliche Weitung vor, die sich zentral am Terminus der Staatlichkeit ausrichtet 

und somit auch Formen institutionalisierter, staatsähnlicher Herrschaftsausübung in räumlichen Be-

zugssystemen außerhalb des Nationalstaates in den Blick nehmen kann. 

Mit dem Aufbau und der Ausdifferenzierung des EU-Institutionensystems wurde Europa „zu einer 

machtvollen gesellschaftlichen Realität“ (Bach 2018, S. 57). Im Zuge des über 70 Jahre währenden Integ-

rationsprozesses hat sich dabei in der EU eine Kompetenzordnung herausgebildet, in der der suprana-

tionalen Vergesellschaftungsebene und dem EU-Institutionensystem eine große Bandbreite von Zustän-

digkeiten zufällt, die vormals als „klassische Staatsaufgaben“ oder „staatliche Kernaufgaben“ (Bieling 

und Große Hüttmann 2016, S. 12) galten. Mit Philipp Genschel und Markus Jachtenfuchs (2018) lässt sich 

von einer „Integration in Kernbereichen staatlicher Hoheitsaufgaben“ sprechen. Die EU markiert in die-

sem Sinne einen besonderen Anwendungsfall der Entwicklung einer Staatlichkeitstheorie. In Gestalt der 

EU „nimmt Europa erstmals eine politische Verbandsgestalt an“ und erreiche als Herrschaftsverband 

eine maximale politische Verbindlichkeit, Wirksamkeit und gesellschaftliche Strukturierungskraft (Bach 

2018, S. 58). Herrschaft und Staatlichkeit bilden ein komplementäres Begriffspaar und die Grundlage 

des hier vorgeschlagenen Zugangs zu Vergesellschaftungsprozessen in EU:ropa. Der Terminus der EU-

Staatlichkeit verweist hierauf, indem er Fragen nach den funktionalen Zusammenhängen der in der und 

durch die EU ausgeübten Herrschaft aufwirft. 

Diskussionen über die Ausbildung EU:ropäischer Staatlichkeit finden sich seit den 1990er Jahren 

(Bieling und Große Hüttmann 2016, S. 11). Ursächlich hierfür waren die Vertiefungsschritte, die sich an 

die als Eurosklerose bezeichnete Stagnationsphase des Integrationsprozesses in den 1970er Jahren an-

schlossen. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte, dem Binnenmarkt und der Währungsunion gelang 

es, diese Stagnation zu überwinden und eine Integrationsvertiefung zu forcieren, die schließlich mit dem 

Amsterdamer Vertrag in der Gründung der EU mündete. Patrick Ziltener (1999, S. 198) fasst diesen In-

tegrationsschub als „‚Staatsbildung‘ im Sinne der weiteren Ausdifferenzierung eines europäischen 

Mehrebenensystems“ auf, in dem sich eine „Dezentrierung“ politischer Macht vollzogen und die Bedeu-

tung europäischer Instanzen und Verfahren zugenommen habe. Ein Prozess, der sich bis Mitte der 

2000er Jahre weiter fortsetzte und sich unter veränderten Rahmenbedingungen zunehmender Polari-

sierung und Politisierung, einsetzend mit der Europäischen Verfassungskrise 2005 und fortgesetzt in 

der Krisenkaskade ab 2007, wandelte. Unter diesen Vorzeichen wird die EU-Staatlichkeit selber zu einem 

wesentlichen Konfliktgegenstand in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Neben den politisch-

institutionellen Entwicklungspfaden stellen deshalb insbesondere gesellschaftliche Verarbeitungsfor-

men und somit soziale Vergesellschaftungsphänomene einen integralen Aspekt einer EU-Staatlichkeits-

theorie dar. Diese gesellschaftlich vermittelte Perspektive auf Staatlichkeit steht am Ausgangspunkt ei-

nes EU-Staatlichkeitsverständnisses, das politikwissenschaftliche und soziologische Theoreme in ein 

produktives Verhältnis zueinander setzt. Es wird nachfolgend anhand vierer sich gegenseitig durchdrin-

gender und aufeinander bezogener Staatlichkeitsdimensionen (Staatlichkeit als Verhältnis, Prozess, Pro-

jekt und Praxis) herausgearbeitet, wodurch zentrale Aspekte eines umfassenden analytischen Begriffs-

verständnisses der EU-Staatlichkeit akzentuiert werden (Gerken 2021, S. 47). 
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Staatlichkeit als Verhältnis, Prozess, Projekt und Praxis 

Poulantzas (2002, S. 159) begreift den Staat „als Verhältnis, genauer als die materielle Verdichtung eines 

Kräfteverhältnisses […], das sich im Staat immer in spezifischer Form ausdrückt.“ Staatlichkeit als Verhält-

nis zu begreifen, heißt demgemäß, sie gesellschaftlich zu situieren. Als Verobjektivierung und Verdich-

tung sozialer Verhältnisse in Form staatlicher Institutionen und Apparate stellt Staatlichkeit ein Verge-

sellschaftungsprodukt dar und weist hierüber eine eigene Materialität auf. Poulantzas‘ Hinweis auf die 

spezifische Ausdrucksform der im Staat verdichteten Kräfteverhältnisse hebt hervor, dass die gesell-

schaftlichen Kräfteverhältnisse in ihrer antagonistischen Widersprüchlichkeit nicht unmittelbar in die 

Staatlichkeitsstrukturen überführt, sondern durch Bündelung, Verschmelzung und Konzentrierung (De-

mirović 2007, S. 226) quasi übersetzt und strategisch-selektiv in den Staatlichkeitsstrukturen verdichtet 

werden. Diese durch die Gesellschaft vermittelte Staatlichkeitsbetrachtung rekurriert zentral auf 

Gramscis (1991–2002, S. 783) integrales Staatsverständnis, das von einer Dichotomie der politischen 

(Staatlichkeit im engen Sinne ihrer Apparate und institutionellen Verfahren) und der zivilen Gesellschaft 

(Staatlichkeit im erweiterten Sinne ihrer gesellschaftlichen Einbettung und der ihr vorgelagerten Verar-

beitungsformen) bestimmt ist. Im zivilgesellschaftlich geführten Kampf um Hegemonie – also der Aus-

einandersetzung um „verallgemeinerte, Klassen und soziale Gruppen übergreifende Vorstellungen von 

der richtigen Ordnung und Entwicklung der Gesellschaft“ (Hirsch 2005, S. 97) – materialisiert und ver-

dichtet sich letztlich eine konkrete, in Teilen widersprüchliche Staatlichkeitsstruktur. Sie setzt eine Orga-

nisationsleistung in Form herzustellender Überzeugungen, Kompromisse, Konsens, Akzeptanz und ei-

ner kulturellen Vereinnahmung voraus, die – wenn nicht hegemonial verankert – gesellschaftlich um-

kämpft bleiben (Gerken 2021, S. 41). 

Diese notwendige Organisationsleistung verweist auf die analytische Dimension von Staatlichkeit als 

Projekt. In den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und den hierin zum Ausdruck kommenden 

Kämpfen um Hegemonie ringen, vermittelt über konkrete politische Vorhaben und Initiativen (politische 

Projekte), diverse Hegemonieprojekte miteinander (Buckel et al. 2014, S. 44ff.). Hegemonieprojekte stel-

len begriffliche Abstraktionen dar, mit denen sich unterschiedliche Strategien diverser Akteur:innen 

bündeln lassen, „die sich teils bewusst aufeinander beziehen, sich aber auch voneinander abgrenzen 

und sich selbst nicht als Teil eines ‚gemeinsamen Projektes‘ begreifen“ (ebd., S. 45f.) müssen. In dieser 

strategischen Aggregation verdichten sich in Hegemonieprojekten zugleich konfligierende Leitbilder, die 

wiederum in den gesellschaftlichen Diskursen und Debatten über den Integrationsfortgang bedeut-

same Wahrnehmungs- und Deutungsmuster darstellen (Schneider 1992, S. 4). Sie können mithilfe der 

materialistischen Staatstheorie anhand ihres Wirkungskontextes einerseits als Akkumulationsstrate-

gien für die ökonomische, andererseits als Staatsprojekte für die politische Sphäre weiter differenziert 

werden. Akkumulationsstrategien definieren spezifische ökonomische Wachstumsmodelle inklusive ih-

rer diversen außerökonomischen Voraussetzungen und übergeordneter Vorstellung ihrer Verwirkli-

chung (Jessop 1990, S. 198). In Staatsprojekten wiederum „verdichten sich all die gesellschaftlichen Stra-

tegien, die sich auf die institutionelle Struktur der politischen Apparate bzw. des Staates beziehen und 

die versuchen, dem Ensemble auf die eine oder andere Weise eine kohärente Struktur zu verleihen“. 

(Wissel 2015, S. 28) Beide dienen zusammengenommen der Sinn- und Zweckbestimmung einer konkre-

ten, widersprüchlich verdichteten Staatlichkeitskonfiguration und ihrer diversen konkurrierenden Ap-

parate. Sie beabsichtigen letztlich, ein Staatlichkeitstelos zu begründen, das diesen Strukturen einge-

schrieben und zugleich in der Zivilgesellschaft narrativ verarbeitet wird (Gerken 2021, S. 48). 

Die Ausführungen zu Staatlichkeit als Projekt und als Verhältnis deuten bereits an, dass die Heraus-

bildung von Staatlichkeit kein singuläres Einzelereignis darstellt, sondern einen prozessualen Charakter 
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aufweist. Dabei lässt sich Staatlichkeitsgenese nach Bourdieu (2017, S. 350) als ein langwieriger Konzen-

trations-, spezifischer als ein Universalisierungs- und Monopolisierungsprozess von Machtressourcen 

verstehen. In dieser Lesart von Staatlichkeit als Prozess stellt Staatlichkeit „das Produkt der fortschreiten-

den Akkumulation unterschiedlicher Kapitalsorten, von ökonomischem Kapital, physischer Gewalt, sym-

bolischem, kulturellem oder Informationskapital“ (ebd., S. 329) dar. Durch die Akkumulation, Konzent-

ration und Monopolisierung unterschiedlicher Kapitalien durch eine „Zentralmacht“ werde, so Bourdieu 

(2017, S. 347), „eine Art von Metakapital [erzeugt], das heißt ein Kapital, das die besondere Eigenschaft 

hat, Macht über das Kapital auszuüben.“ Dieses Metakapital verweist auf ein System symbolischer Herr-

schaft, verstanden als „Formen von Zwang, die auf nichtbewußten Übereinstimmungen zwischen den 

objektiven Strukturen und den mentalen Strukturen beruhen.“ (Ebd., S. 268) Gemeinsamkeiten zu 

Gramscis Hegemonieverständnis stechen in Bourdieus Theorie des Symbolischen deutlich hervor (u.a. 

Martin 2019) und seine Konzipierung des sozialen Raums als Kräftefeld und Ensemble objektiver Kräf-

teverhältnisse (Bourdieu 2016, S. 10) weist Parallelen zu Poulantzas auf. Die Zentralität symbolischer 

Macht und Herrschaft mündet schließlich in Bourdieus Weiterentwicklung Webers Staatsdefinition, 

nach der der Staat nicht nur das Monopol der legitimen physischen Gewalt, sondern insbesondere auch 

das der symbolischen Gewalt sei (Bourdieu 2017, S. 601). Der Staat ist eine „symbolische Macht“ und 

die „Zentralbank des symbolischen Kapitals“ (ebd., S. 222). Ausdruck findet das symbolische Gewaltmo-

nopol schließlich in einer Definitions- und Benennungsmacht, der „Fähigkeit, bestimmte Begriffe und 

Kategorien sowie Wahrnehmungs- und Repräsentationsschemata zu beeinflussen, zu autorisieren und 

ihnen quasioffiziellen Charakter zu verleihen“ (Mau 2017, S. 185). In ihrer vollkommenen Form erscheint 

diese symbolische Macht als offenbar unumstößliche Realität, als Doxa (Bourdieu), die fest im Alltags-

verstand (Gramsci) verwurzelt ist. 

Hatte Bourdieu bei der Beschreibung des Monopolisierungsprozesses symbolischer Macht die Ge-

nese von Nationalstaaten vor Augen, zeigen sich in den zurückliegenden Jahrzehnten ähnliche Tenden-

zen einer Konzentration und Monopolisierung symbolischer Macht in der EU. Im Zuge dieser bereits 

oben angeführten Übertragung staatlicher Kernaufgaben auf die Unionsebene hat sich hierbei institu-

tionell in der EU ein „multiskalares Staatsapparate-Ensemble“ (Buckel et al. 2014) herausgebildet, in dem 

sich genuine EU-Staatsapparate (EUSA) wie die Kommission oder die Europäische Zentralbank (EZB) mit 

mitgliedstaatlichen Staatsapparaten zu einem „politisch apparative[n] Netzwerk“ (Wissel 2015, S. 11) 

verflechten. Die durch dieses Ensemble ausgeübte politische Macht ist konkreter Ausdruck der EU-

Staatlichkeit und verweist auf symbolische Herrschaftsakte. Bourdieus definitorische Ergänzung des 

physischen um das symbolische Gewaltmonopol stellt in diesem Sinne eine bedeutsame Erweiterung 

für die Analyse von Vergesellschaftungsprozessen in der EU und der EU-Staatlichkeitsgenese dar. For-

schungspraktisch geht es daher letztlich um empirische Suchprozesse nach einem sich ausbildenden 

symbolischen EU-Gewaltmonopol, das sich vermittelt durch gesellschaftlich umkämpfte Akkumulations-

prozesse in spezifischer Form als symbolische Verdichtung in die Materialität der EU-Staatlichkeit ein-

schreibt. Diese symbolischen Verdichtungen verweisen somit zum einen erneut auf die ihnen zugrun-

deliegenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Zum anderen bilden sie aufgrund der spezifischen 

Übersetzung akkumulierter Machtressourcen in die Staatlichkeitsstrukturen eine eigene symbolische 

Materialität aus, die wiederum auf die Gesellschaft rückwirkt. 

Beispielhaft für eine wirkmächtige symbolische Verdichtung ist der anerkannte Rechtsvorrang des 

Unionsrechts, der sich in einem Konzentrations- und Monopolisierungsprozess in gesellschaftlichen 

Kämpfen und den Praxen des juridischen Feldes verdichtete. Das Recht nimmt insgesamt eine zentrale 

Rolle bei der Akkumulation, Konzentration und Monopolisierung symbolischer Macht sowie den an-

schließenden Kämpfen um den Gebrauch der in einer Staatlichkeitskonfiguration konzentrierten sym-

bolischen Machtressourcen ein, die „auf rechtlich abgesicherte Positionen angewiesen“ (Martin 2019, 
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S. 145) sind. Konzentrations- und Monopolisierungsprozesse weisen insofern immer auch eine rechtli-

che Dimension auf und können deshalb auch als Konstitutionalisierungsprozesse gefasst werden. Die 

Genese von Staatlichkeit und die Verdichtung eines symbolischen Gewaltmonopols stellen das Ergebnis 

langwieriger und nicht zuletzt immer auch umkämpfter, also konfliktärer, Konstitutionalisierungen dar, 

die auf einzelnen Schritten beruhen, „die auf jenen unbestimmbaren Punkt zusteuern, an dem eine 

Verfassung vorliegt.“ (Somek 2010, S. 137) 

Die Ausführungen zum Projekt- und Prozesscharakter der EU-Staatlichkeit verweisen erneut auf den 

Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen, auf Staatlichkeit als soziales Verhältnis und ihrer Ver-

gesellschaftungssubjekte. Hier schließen Überlegungen zur Betrachtung von Staatlichkeit als Praxis an. 

Staatlichkeit wird hierbei als eine konkrete Form sozialen Handelns aufgefasst, durch das sie sich per-

manent re- und im Kontext der EU vor allem auch produziert (Gerken 2021, S. 48f.). „Es sind Menschen 

als politische Agenten, die die EU in ihrem Alltag Wirklichkeit werden lassen.“ (Kauppi 2012, S. 233) Um 

dieser praxeologischen Staatlichkeitskomponente analytisch zu begegnen, bietet sich eine feldtheoreti-

sche Perspektive an. Mit ihr lassen sich die Prozesse der Staatlichkeits(re)produktion anhand sich for-

mierender europäischer Felder und den hierin agierenden Akteur:innen dechiffrieren (Mérand 2012). 

Der Feldbegriff stärkt dabei nicht nur den Blick für die Funktionslogiken der Staatlichkeit im engeren 

Sinne, sondern insbesondere auch ihrer integralen Verfasstheit. Die prozesshafte Herausbildung der 

EU-Staatlichkeit basiert somit letztlich auf sozialen Vergesellschaftungspraxen in diversen Feldern. 

Aus feldtheoretisch-praxeologischer Perspektive sticht die besondere Rolle des bürokratischen Fel-

des heraus. Bei ihm handelt es sich „um den Raum der Akteure und Institutionen, die eine Art Meta-

Macht innehaben, eine Art Macht über alle Mächte“ (Bourdieu 2017, S. 638). Es überspannt alle Felder 

und stellt das Feld dar, „in dem Eingriffe verfügt werden, die ökonomische sein können […] oder juridi-

sche“ (ebd.). Im politisch-bürokratischen Feld, dem „Kampffeld, auf dem man die Spuren aller vergan-

genen Kämpfe wiederfindet“, werden allgemeingültige Regelungen getroffen und Normen gesetzt, „die 

die übrigen Felder betreffen“ (ebd.). Das sich in der EU aufspannende politisch-bürokratische Feld ist im 

Anschluss an diese Definition zentraler Bezugspunkt gesellschaftlicher Konflikt- und Polarisierungslinien 

und der Herausbildung einer EU-Staatlichkeit. Die Herrschaft der EU wirkt durch diverse Staatlichkeits-

akte dieses Feldes hindurch. Dabei verweisen die von Bourdieu angeführten Kampfspuren vorausge-

gangener Zeiten auf eine eigene Materialität dieses Feldes, die sich im Ringen um Hegemonie in ihm 

verdichtet und zugleich Zugangshürden zum Feld definiert. Diese Hürden, verstanden als strukturelle 

Selektivität, verweisen auf Handlungslogiken, durch die „bestimmte Akteure und Themen gar nicht erst 

im Horizont der Staatsapparate und ihrer Funktionsträger auftauchen und deswegen im Entscheidungs-

prozeß nicht berücksichtigt werden.“ (Demirović 2007, S. 243) Letztlich können bürokratische Praxen 

selbst inkrementelle Prozesse der Staatlichkeitsproduktion anleiten, indem sie die Handlungsmöglich-

keiten des politisch-bürokratischen Feldes und der EU-Staatlichkeit aktiv zu erweitern suchen (Gerken 

2022, S. 736). Diese Formen und Praxen der inkrementellen Staatlichkeitsproduktion verweisen auf eine 

Verfassungsausbildung und -vertiefung durch politisches, juristisches und bürokratisches Handeln oder 

anders ausgedrückt: auf einen praxeologischen Konstitutionalismus, der zum Bezugspunkt von Polari-

sierungen und konfliktären Akkumulationsprozessen um symbolische Macht werden kann. 

EU-Staatlichkeitsgenese während der Euro-Krise 

„Das entscheidende soziologische Merkmal von Krisen ist, dass sie sozial offene Konstellationen sind. 

Sozial offen sind Krisen in dem Sinn, dass Handeln unter Krisenbedingungen nur schwach institutionell 
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bestimmt ist, dass gesteigerter Interpretationsbedarf der Handlungskontexte und Handlungsziele be-

steht“ (Vobruba 2014, S. 185). Als eine der einschneidendsten Krisen der zurückliegenden Jahre sticht 

die Euro-Krise hervor. Sie war Ausgangspunkt einer zunehmenden Politisierung der EU, ihrer Politiken 

und somit auch ihrer Herrschaftsausübung (Rauh und Zürn 2014). In ihr offenbarten sich politische Kon-

fliktlinien, die sich anhand unterschiedlicher Positionen im multiskalaren sozialen Raum in der EU struk-

turieren. Kumuliert traten diese Konflikt- und Spannungslinien in der politischen wie zivilgesellschaftli-

chen Auseinandersetzung um die Krisenbewältigungspolitik hervor, die sich als konfliktärer Akkumula-

tionsprozess fassen lässt. In ihm rangen konfligierende Leitbilder vermittelt durch gesellschaftliche und 

politische Praxen miteinander, die sich schließlich in all ihrer Widersprüchlichkeit und im Kontext der 

Euro-Krise aufgrund fragmentierter Kräfteverhältnisse hoch selektiv in einem bis heute in Teilen um-

strittenen Ausbau der EU-Staatlichkeit und ihres symbolischen Gewaltmonopols verdichteten. 

Im Kern markierte die Euro-Krise eine umfassende Funktionskrise der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion (EWWU), angelegt in ihrem institutionellen Aufbau und der vertragsbasierten EU-Fiskal- 

und Wirtschaftsverfassung (Gerken 2021, S. 89). Mit einer Reihe von Konstruktionsfehlern ausgestattet 

(Enderlein 2016), die auf bewussten politischen Entscheidungen und einem monetaristisch geprägten 

Leitbild der Währungsunion fußten (Fisahn 2017, S. 99), offenbarte sich die Dysfunktionalität der EWWU 

in Form einer unzureichenden Geld-, Wirtschafts- und Fiskalpolitik sowie einer unzureichenden politi-

schen Verantwortung (Gerken 2021, S. 100). Einige Konstruktionsfehler durchaus wahrnehmend, setzte 

sich im EU-Staatsapparate-Ensemble im Gegensatz zum Deutungsmuster einer umfassenden Funkti-

onskrise allerdings ein Framing der Euro- als Staatsschuldenkrise durch, deren Ursache in mitgliedstaat-

lichem Fehlverhalten gesehen wurde (ebd., S. 121ff.). Bereits diese beiden unterschiedlichen Deutungen 

weisen auf Konflikt- und Polarisierungslinien und einen hoch konfliktären Akkumulationsprozess hin. In 

den politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen um die Krisenbewälti-

gungspolitik zeigte sich dabei eine zunächst recht pauschal anmutende Nord-Süd-Spaltung. Konstatie-

ren lässt sich diese im Zusammenhang mit den gewährten Hilfskrediten zwischen den südeuropäischen 

Empfänger- und den nordeuropäischen Gläubigerstaaten. Hinter dieser Blockbildung verbirgt sich aber 

zugleich eine grundlegende leitbildliche Differenzlinie, die sich anhand der konfligierenden Leitbilder 

einer Stabilitätsunion einerseits und einer gestärkten Fiskalunion andererseits herausbildet. Das erstere 

Leitbild zielt dabei auf fiskalpolitische Disziplin, Schulden- und Defizitkriterien sowie austeritätspoliti-

sche Strukturreformen ab, wohingegen sich zweiteres an einer mit ausreichend fiskalischen Mitteln aus-

gestatteten Wirtschaftsregierung zur Steuerung des ökonomischen Konvergenzprozesses orientiert 

(Schneider und Syrovatka 2019, S. 24). Soziale Krisenerscheinungen, insbesondere in den südeuropäi-

schen Krisenländern, ausgelöst oder verstärkt durch die kriseninduzierte Austeritätspolitik, stellen eine 

weitere Spannungslinie dar und beeinflussen nicht zuletzt auch die öffentliche Wahrnehmung über die 

EU. 

Diese Konflikt- und Spannungslinien markieren Kampfplätze in den politischen und zivilgesellschaft-

lichen Auseinandersetzungen. Durch sie hindurch verdichtete sich ein Kräfteverhältnis, das durch Mul-

tiskalarität gekennzeichnet war. Multiskalarität verweist darauf, dass die sich in den mitgliedstaatlichen 

Staats-Zivilgesellschafts-Komplexen verdichtenden Kräfteverhältnisse einerseits europäisch gerahmt 

werden und andererseits ein Dualismus zwischen genuinen europäischen Kräfteverhältnissen und den 

mitgliedstaatlich vermittelten Kräfteverhältnissen besteht (Gerken 2021, S. 44). Während der Euro-Krise 

wurde dabei vor allem der Dualismus der Kräfteverhältnisse deutlich. Während sich vor allem in den 

nordeuropäischen Mitgliedstaaten pro-austeritäre Kräfteverhältnisse verdichteten, waren die Kräfte-

verhältnisse in den südeuropäischen Mitgliedstaaten deutlich austeritätskritischer strukturiert. Ein ge-

samteuropäisches austeritätskritisches Kräfteverhältnis synchronisierte sich allerdings aufgrund der 

Ungleichzeitigkeit sozialer Proteste in den einzelnen Mitgliedstaaten (Bieling et al. 2014) und den in den 

meisten mitgliedstaatlichen Apparaten verdichteten politischen Kräfteverhältnissen der Vorkrisenzeit 
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nicht. Aufgrund dieser Fragmentierung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und der ökonomischen 

Stärke des nordeuropäischen austeritätspolitischen Stabilitätsblocks, gestützt durch strategische Selek-

tivitäten des EU-Staatsapparate-Ensembles und der hierin wirkenden Restbeständen neoliberaler He-

gemonie, setzte sich schlussendlich eine Krisenbewältigungspolitik durch, die an vielen Stellen gesamt-

europäisch nicht hegemonial verankert war und deshalb gesellschaftlich teilweise bis heute umkämpft 

bleibt (Gerken 2021, S. 224). 

Die dominante Krisenbewältigungspolitik führte trotz ihres nicht hegemonial abgesicherten Status 

zu einer Akkumulation und Konzentration von Machtressourcen in den EU-Staatlichkeitsstrukturen und 

trug zu einer Stärkung des symbolischen EU-Gewaltmonopols bei. Sichtbar wird dies anhand dreier 

Konstitutionalisierungsprozesse des reaktiven EU-Staatlichkeitsausbaus (Implementierung einer außer-

unionsvertraglichen Notstandsverfassung, Fortentwicklung der vertragsbasierten EU-Fiskal- und Wirtschafts-

verfassung, Aufbau einer (impliziten) Finanzstabilisierungsverfassung) (ebd., S. 140ff.). Verbindende Ele-

mente der drei Konstitutionalisierungsprozesse stellen die Übertragung und somit Konzentration neuer 

Machtressourcen in unterschiedlichen EUSA dar. Hierbei handelt es sich insbesondere um Eingriffs- und 

Durchsetzungsrechte, die sich am deutlichsten am Beispiel der Mitgliedstaaten mit Hilfsprogrammen 

zeigen (Troika und Memoranden), aber auch im Ausbau der regulären fiskal- und wirtschaftspolitischen 

Überwachungsverfahren im neuen Koordinationsrahmen des Europäischen Semesters sichtbar wer-

den. Ein weiteres verbindendes Merkmal stellt der Aufbau neuer Apparate dar. Die Bandbreite reicht 

hier von neuen EU-Agenturen zur Finanzmarktregulierung oder der Integration der Bankenaufsicht in 

die EZB über die Ausdifferenzierung der Kommissionsbürokratie bis hin zu neuen vorgelagerten Bera-

tungsgremien wie dem Europäischen Fiskalausschuss. Letztlich verbindet alle drei Konstitutionalisie-

rungsprozesse eine inhaltliche politische Normierung, durch die eine richtige Politik, ausgestattet mit 

diversen Sanktions- und Kontrollmechanismen, vorgegeben wird. Entsprechende Vorgaben, im Sinne 

einer den EUSA eingeschriebenen Benennungsmacht, werden nicht nur in den Kreditmemoranden 

(Konditionalitäten) festgehalten, sondern ebenso über das Europäische Semester an die Mitgliedstaaten 

gerichtet oder seitens der EZB als (informelle) Voraussetzung für ihr Handeln definiert. 

EU-Interventionsstaatlichkeit im Herrschaftsmodus der (Selbst-)Disziplinierung1 

 

_____________________________________ 
1 Leicht veränderte Tabelle aus: Gerken 2021, S. 220. 

 
Außerunionsvertragliche  

Notstandsverfassung 

Vertragsbasierte Fiskal-  

und Wirtschaftsverfassung 

(Implizite) Finanz- 

stabilisierungsverfassung 

A
u

sg
e

b
a

u
te

 E
U

-

In
te

rv
e

n
ti

o
n

ss
ta

a
tl

ic
h

k
e

it
 

• Kredite auf Grundlage von Konditionalitäten 

(Memoranden; Fiskalpakt) 

• Troika als Überwachungs- und 

Durchsetzungsagentur 

• Umsetzungsverpflichtung vor Kapitalabruf 

• Kommission & EZB als Hilfsagenturen des 

autoritär-intergouvernementalen 

Gläubigerregimes 

• Nachprogrammüberwachung über mehrere 

Jahrzehnte möglich 

• Ausgebautes fiskal- & neues wirtschafts-

politisches Überwachungsverfahren (u.a. 

Überwachungsmissionen) 

• Verwarnungen, Länderspezifische 

Empfehlungen, Wirtschaftspartnerschafts-

programme & Korrekturmaßnahmepläne 

• „verstärkte Überwachung“ inkl. makro-

ökonomischer Anpassungsprogramme 

• Strikterer Koordinationszyklus 

(Europäisches Semester) 

• Neue Abstimmungsmodalitäten (Reverse 

Qualified Majority Voting) 

• Automatischer Austeritätsmechanismus 

• Mitgliedstaatliche „Schuldenbremsen“ 

• Einschränkungen parlamentarischer 

Haushaltsrechte 

• Konditionalisierender Lender of Last Resort 

• EZB als repressiver Staatsapparat 

• Warnungen und Empfehlungen des 

European Systemic Risk Board 

• Aufsicht über Banken und Finanzmarkt 

R
e

ic
h

w
e

it
e

 Detaillierte Anforderungen an Fiskalpolitik und 

notwendige Strukturreformen, die potenziell 

alle Politikbereiche umfassen können 

Einschränkung der Fiskalpolitik durch neue 

Regeln; Vorgabe einer richtigen Wirtschaftspo-

litik (Scoreboard; Europe 2020); Potenzieller 

Einbezug aller Politikbereiche 

(Strukturreformen & Wettbewerbsfähigkeit) 

Anforderungen an Fiskalpolitik und  

notwendige Strukturreformen  

(über das EZB-Kernmandat hinausgehend) 

   

Einschränkung diskretionärer Entscheidungen durch Vorgabe einer „richtigen Politik“ 

D
ru

c
k

- 

m
it

te
l    

Keine Kredite/ 

keine Auszahlung einzelner Tranchen 
Sanktionen 

Keine Liquiditätszufuhr; kein Ankauf von  

Staatsanleihen („EZB-Programme“) 

 



JOH AN N ES  GERK EN  

8 

Der reaktive Staatlichkeitsausbau deutet insgesamt auf eine kriseninduzierte Transformation in Rich-

tung einer gestärkten EU-Interventionsstaatlichkeit im Herrschaftsmodus der (Selbst-)Disziplinierung (ebd., 

S. 213). Wurde erstmals im Kontext der Lohn- und Tarifpolitik ein „neuer europäischer Interventionis-

mus“ (Schulten und Müller 2013) konstatiert, lässt sich dieser auch in anderen Politikfeldern identifizie-

ren. Er zielt auf eine direkte Disziplinierung oder zumindest indirekte Selbstdisziplinierung der Mitglied-

staaten und schreibt in der krisentransformierten EU-Staatlichkeit und ihrem interventionistisch-diszip-

linierenden Herrschaftsmodus den Integrationspfad des „disziplinierenden Neoliberalismus“ (Gill 1998) 

fort. 

Fragilität und Polarisierung symbolischer Verdichtungen 

Die EU-Interventionsstaatlichkeit im Herrschaftsmodus der (Selbst-)Disziplinierung stellt insgesamt eine 

widersprüchliche Verdichtung dar. Als soziales Verhältnis verdichtet sich in ihr ein Kräfteverhältnis, das 

durch einen Dualismus und eine multiskalare Fragmentierung geprägt ist und in dem die gesellschaft-

lich vermittelten Polarisierungs-, Spannungs- und Konfliktlinien nicht ausreichend eingehegt werden. 

Da sich im sozialen Raum letztlich kein kohärenzstiftendes und hegemonial verankertes Staatlichkeit-

stelos herausbildet, bleibt die krisentransformierte EU-Staatlichkeit in sich fragil (Gerken 2021, S. 320). 

Durch die konfliktäre Akkumulation neuer Machtressourcen hindurch verdichtet sich in ihr aber zugleich 

eine neue Qualität und Materialität des symbolischen EU-Gewaltmonopols. Diese symbolische Verdich-

tung wiederum markiert eine eigene politische und gesellschaftliche Polarisierungslinie, die auch im 

Nachgang der Euro-Krise weiter fortwirkt. Sie stellt bis heute einen wichtigen Bezugspunkt in der gesell-

schaftlichen Auseinandersetzung über EU-Integrations- und Vergesellschaftungsprozesse inklusiver ih-

rer konfligierenden Leitbilder dar. Dabei weisen diese Prozesse aufgrund ihrer gesellschaftlichen Ver-

mittlung und ihres konfliktären Charakters generell eine Kontingenz auf. Sie müssen insofern nicht not-

wendigerweise in einem Ausbau der EU-Staatlichkeit oder einer Integrationsvertiefung im Sinne einer 

ever closer union münden, sondern können auch Desintegration bewirken, wie nicht zuletzt der Brexit 

eindrücklich zeigte. 
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